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nanzvorschriften der Vereinten Nationen12 Bericht zu erstat-
ten;

12. hebt hervor, dass die Einführung der Internationa-
len Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor
ein Instrument zur Verbesserung der Rechnungslegung und
des Finanzmanagements darstellt, und ersucht den Generalse-
kretär und das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen (UNHCR), dafür zu sorgen, dass die er-
forderlichen Regelungen vorhanden sind, damit aus der An-
wendung der Standards größtmöglicher Nutzen gezogen wer-
den kann;

13. stellt in dieser Hinsicht mit Besorgnis fest, dass der
Rat der Rechnungsprüfer Vorbehalte geäußert hat, ob es dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) gelingen wird, die für die erfolgreiche Einfüh-
rung der Internationalen Rechnungslegungsstandards für den
öffentlichen Sektor im Jahr 2012 notwendigen Vorbereitun-
gen abzuschließen, und ersucht das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), seine
Anstrengungen weiter zu verstärken, um sicherzustellen, dass
seine Rechnungsabschlüsse die Anforderungen für die Ein-
führung der Standards innerhalb des vorgegebenen Zeitrah-
mens voll erfüllen;

14. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der
Fonds und Programme der Vereinten Nationen erneut, die
vollständige, rasche und fristgerechte Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer und der entspre-
chenden Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen sicherzustellen, die Pro-
grammleiter weiter für die Nichtumsetzung der Empfehlun-
gen zur Rechenschaft zu ziehen und die tieferen Ursachen der
durch den Rat aufgezeigten Probleme wirksam anzugehen;

15. ersucht den Generalsekretär erneut, in seinen Be-
richten über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten
Nationen sowie zu den Rechnungsabschlüssen ihrer Fonds
und Programme eine umfassende Erklärung für die Verzöge-
rungen bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates zu
liefern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umge-
setzten Empfehlungen mindest  die es ermöglichen, die Emp-

fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer weiterzuverfolgen,

namentlich den aktuellen Stand ihrer Akzeptanz, ihrer Umset-
zung und ihrer Auswirkungen.

RESOLUTION 66/233

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 24. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/642,
Ziff. 6).

66/233. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. Dezember 1985,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. De-
zember 1988, 51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996,
52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. De-
zember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom
23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001,
56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002,
56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember
2002, 57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A vom
23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom
22. Dezember 2006, 62/225 vom 22. Dezember 2007, 63/248
vom 24. Dezember 2008, 63/284 vom 30. Juni 2009, 64/230
vom 22. Dezember 2009 und 65/245 vom 24. Dezember
2010,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. De-
zember 1987, in der sie den Generalsekretär ersuchte, die
Gleichbehandlung der  8 77, 
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Anmerkungen des Ausschusses und vorbehaltlich der Be-
stimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konfe-
renz- und Sitzungskalender für 2012 und 2013 die Anpassun-
gen vorzunehmen, die infolge der von der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung getroffenen Maß-
nahmen und Beschlüsse möglicherweise erforderlich werden;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die
in den Resolutionen der Generalversammlung 53/208 A,
54/248, 55/222, 56/242, 57/283 B, 58/250, 59/265, 60/236 A,
61/236, 62/225, 63/248, 64/230 und 65/245 genannten Rege-
lungen betreffend den orthodoxen Karfreitag sowie die offizi-
ellen Feiertage Id al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat,
und ersucht alle zwischenstaatlichen Organe, diese Beschlüs-
se bei der Planung ihrer Sitzungen zu beachten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tra-
gen, dass etwaige Änderungen des Konferenz- und Sitzungs-
kalenders in strikter Übereinstimmung mit dem Mandat des
Konferenzausschusses und den anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung vorgenommen werden;

6. bittet die Mitgliedstaaten, in neue Mandate der be-
schlussfassenden Organe ausreichende Informationen über
die Modalitäten für die Organisation von Konferenzen oder
Sitzungen aufzunehmen;

7. verweist auf Regel 153 ihrer Geschäftsordnung
und ersucht den Generalsekretär, die Modalitäten von Konfe-
renzen in die Resolutionen, die Ausgaben zur Folge haben,
aufzunehmen, mit dem Ziel, die Konferenzdienste und die
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lichen Einreichung von 90 Prozent der Dokumente erreicht






